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Bevor konkrete CcnNrıtte einzelner Minderheitskirchen rhoben WET-

den, 1st 1n 1C aufT Prozesse der kırchlichen Wiedervereinigung alge
bracht, welche die Offentliche ulmerksamkeit auf sich SEZOBEN aben ES
WaTreln 1er typische innerlandeskirchliche Problemstellungen, die 1n KIr-
chen und edien breit diskutiert wurden.

Der 1M Westen ThoflfTfte Beitritt der Ostlichen Landeskirchen ZUuU

Milıtärseelsorge-Vertrag.
Die Wiedereinführung des EINZUSS der Kirchensteuer Uurc die Of-
lentliche Hand mi1t der Möglichkei ZUr Zwangseintreibung Uurc
staatliıche Behörden? Tur manche aktıven Kirchenmitglieder
AUS der DDR 1n Problem

DIie Trobleme der Landeskirchen sind reichlich erortert. In diesem Beitrag vgeht
Minderheitskirchen, Tür die d1ieses WE1te I1hemenfeld e1ne differenzierte Ausarbeitung
Trauchte Um N1IC NUur Ski7zzen vorzustellen, Sind wenIigstens Erfahrungen AUS der Van-
gelisch-methodistischen TCzOnkreier tTfasst.
Karl Heinz olg 1Sst emerıtierter Pastor der Evangelisch-methodistischen Kirche In se1ner
Kirche SOWIE in verschiedenen überkonfessionellen /usammenschlüssen und UOrganisatio-
nen War in leitenden Positionen tatıg. Er 1Sst als utor kirchenhistorischer erke we1lt
her SEINEe TC hinaus hbekannt.
Im staatliıchen kEinigungsvertrag VO  Z ()ktober 190()} War hereIits Tür die zukünftigen OST-
deutschen Landesverfassungen die staatsrec  iche rundlage Tür die Einführung der KIr-
chensteuer festgeschrieben (vel. CX Hammer: Kechtsfragen der Kirchensteuer, 1N:
gen 2002;, /7)
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1. Kirchliche Prozesse der Wiedervereinigung: Zentrale Themen und
Unterschiede

Bevor konkrete Schritte einzelner Minderheitskirchen erhoben wer-
den, ist ein Blick auf Prozesse der kirchlichen Wiedervereinigung ange-
bracht, welche die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Es
waren vier typische innerlandeskirchliche Problemstellungen, die in Kir-
chen und Medien breit diskutiert wurden. 

1. Der im Westen erhoffte Beitritt der östlichen Landeskirchen zum
Militärseelsorge-Vertrag.

2. Die Wiedereinführung des Einzugs der Kirchensteuer durch die öf-
fentliche Hand mit der Möglichkeit zur Zwangseintreibung durch
staatliche Behörden3 war für manche aktiven Kirchenmitglieder
aus der DDR ein Problem.

1 Die Probleme der Landeskirchen sind reichlich erörtert. In diesem Beitrag geht es um
Minderheitskirchen, für die dieses weite Themenfeld eine differenzierte Ausarbeitung
brauchte. Um nicht nur Skizzen vorzustellen, sind wenigstens Erfahrungen aus der Evan-
gelisch-methodistischen Kirche etwas konkreter erfasst.

2 Karl Heinz Voigt ist emeritierter Pastor der Evangelisch-methodistischen Kirche. In seiner
Kirche sowie in verschiedenen überkonfessionellen Zusammenschlüssen und Organisatio-
nen war er in leitenden Positionen tätig. Er ist als Autor kirchenhistorischer Werke weit
über seine Kirche hinaus bekannt.

3 Im staatlichen Einigungsvertrag vom 3. Oktober 1990 war bereits für die zukünftigen ost-
deutschen Landesverfassungen die staatsrechtliche Grundlage für die Einführung der Kir-
chensteuer festgeschrieben (vgl. Felix Hammer: Rechtsfragen der Kirchensteuer, Tübin-
gen 2002, 77).

Einheit in Vielfalt – keine leichte
Aufgabe:
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A} Die r  rung politischer Indoktrination Machte skeptisch
ber Religionsunterricht 1n den chulen In e1inem weltanschaulich
neutralen ag
Als 1n kirchlicher „Anschluss” den Westen erkennbar wurde,
aben politisch wache Christinnen und YIsten AUS (Ost und
West dagegen erfolglos protestiert.4

Keiner dieser Aspekte spielte Tur die Freikirchen e1nNe /war hat
1M Orstian: der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) Symbpathi

Tur e1nNe Beteiligung Militärseelsorge-Vertrag egeben, dem
Hermann Kunst S1E eingeladen Aber der methodistische Bi

SC Friedrich Wunderlich (  - 1  } 1st 1n verschiedenen Sitzungen,
die Weiterführung der West-Ost-Beziehungen sewährleisten, erfolg-

reich Tur e1nen erzic aufT Beteiligung eingetreten.5 ES entspricht elt:
we1lit dem Treikirchlichen Selbstverständnis, Iinanzliell selhbster  end
sein Die Zwangseintreibungen kirchlicher Steuern STe ihrem Verständ
NIS adiıkal Fr die Erteilung des „Kirchlichen Unterrichts  &b Tur
Jugendliche hatten diese Kiırchen schon iImmer neDen den Sonntagsschulen
eigene kıirchliche Pläne Einige Freikirchler ZU „Anschluss” ihrer
(‚‚egmeinden bereit. Die damıit verbundenen notwendigen Übernahmen VOTN

vsese  ichen Vorschriften In die kırchlichen UOrdnungen (Z Mutterschutz
und Arbeitsrechtsregelungen) können dieses Gefühl verstärkt haben Die
Übernahme VOTN Staatsgesetzen 1n die kıirchlichen UOrdnungen, die In der
ten Bundesrepublik 1n Kraft m e1nNe unausweichliche olge des
politischen Beitritts.

Diese wenigen Hinweise genugen, zeigen, WIE 1n e1inem Tre1-
heitlich-demokratischen Rechtsstaat, der weltanschaulich neutral sSeın SollL,

durchaus Staa  ırche SOWIE Kirche-Staat-Beziehungen S1ibt, die unter-
schiedlich betrachtet werden

77 Wiedervereinigungen ‘‘ un „Zusammenführungen ‘‘ Minderhei
fen den ren 1e  a un der egichtum der „evangell-
SCHen Christenhei

Heute ehören der VER ZWOLIT Mitgliedskirchen und drei (Gastkirchen
Die Mehrzahl VOTN ihnen hat In (Ost und West gearbeitet. Vier VOTN in

Berliner Erklärung VON tTıisten AUS heiden taaten VO  Z Febhruar 1990; in epd-Doku-
Mmentation 1271 J90,
Vgl die erichte der Konfiferenzen der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) 19506,
/; 1958,12 und 1960, 17 1, SOWIE muündliche Überlieferung.
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3. Die Erfahrung politischer Indoktrination machte skeptisch gegen-
über Religionsunterricht in den Schulen in einem weltanschaulich
neutralen Staat.

4. Als ein kirchlicher „Anschluss“ an den Westen erkennbar wurde,
haben politisch wache Christinnen und Christen aus Ost und
West dagegen erfolglos protestiert.4

Keiner dieser Aspekte spielte für die Freikirchen eine Rolle. Zwar hat
es im Vorstand der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) Sympathi-
santen für eine Beteiligung am Militärseelsorge-Vertrag gegeben, zu dem
Prälat Hermann Kunst sie eingeladen hatte. Aber der methodistische Bi-
schof Friedrich Wunderlich (1896‒1990) ist in verschiedenen Sitzungen,
um die Weiterführung der West-Ost-Beziehungen zu gewährleisten, erfolg-
reich für einen Verzicht auf Beteiligung eingetreten.5 Es entspricht welt-
weit dem freikirchlichen Selbstverständnis, finanziell selbsterhaltend zu
sein. Die Zwangseintreibungen kirchlicher Steuern steht ihrem Verständ-
nis radikal entgegen. Für die Erteilung des „Kirchlichen Unterrichts“ für
Jugendliche hatten diese Kirchen schon immer neben den Sonntagsschulen
eigene kirchliche Pläne. Einige Freikirchler waren zum „Anschluss“ ihrer
Gemeinden bereit. Die damit verbundenen notwendigen Übernahmen von
gesetzlichen Vorschriften in die kirchlichen Ordnungen (z.B. Mutterschutz
und Arbeitsrechtsregelungen) können dieses Gefühl verstärkt haben. Die
Übernahme von Staatsgesetzen in die kirchlichen Ordnungen, die in der al-
ten Bundesrepublik in Kraft waren, war eine unausweichliche Folge des
politischen Beitritts. 

Diese wenigen Hinweise genügen, um zu zeigen, wie in einem frei-
heitlich-demokratischen Rechtsstaat, der weltanschaulich neutral sein soll,
es durchaus Staat-Kirche- sowie Kirche-Staat-Beziehungen gibt, die unter-
schiedlich betrachtet werden. 

2. „Wiedervereinigungen“ und „Zusammenführungen“ – Minderhei-
ten gegen den Trend: Vielfalt und der Reichtum der „evangeli-
schen Christenheit“ 

Heute gehören der VEF zwölf Mitgliedskirchen und drei Gastkirchen
an. Die Mehrzahl von ihnen hat in Ost und West gearbeitet. Vier von ih-

4 Berliner Erklärung von Christen aus beiden Staaten vom 9. Februar 1990; in: epd-Doku-
mentation 12/1990, 19 f.

5 Vgl. die Berichte der Konferenzen der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) 1956,
7; 1958,12 und 1960, 12 f, sowie mündliche Überlieferung.



nen WIE die Nazarener und einıge AUS dem Kreis der Pfingstkirchen 4 f3
amals 1n Deutschlan: och nicht prasent Oder hatten aum zwischen-
kıirchliche Kontakte SO konzentriert sich der 1C aufT e1nNe überschaubare
Anzahl

verschiedene Wege zueinander

ES selbstverständlich, dass auch die 1n Deutschlan: kleıin gebliebe-
nen Kiırchen jene Uurc politischen Zwang herbeigeführten Irennungen
ach der politischen Wiedervereinigung berwinden wollten (egmelinsam

allen, dass sich 1n (Ost und West die leiche Kırche andelte
Das 1n Vorteil gegenüber der Evangelischen Kırche In Deutschlan
(EKD) 1M Westen und dem Bund der Evangelischen Kiırchen 1n der DDR
(BEK] 1M sten, die ihre Gespräche Tur alle ihre Glie  Ichen unterschied-:
liıcher konfessioneller Frarbung Tührten Weil die Formate ihrer kirchlichen
(‚estalt csehr unterschiedlich sind, sab Tur keine der Freikirchen 1n Vor-
bild Tur die anstenenden Gesprächsprozesse., Jede USsste ihren eigenen
Weg Iiinden Schließlic STEe serade die jeweilige kirchliche (Gestalt 1n
gCr Beziehung den theologischen und historisch sewordenen E 1DSTLVEeT-
ständnissen Und die Sind sehr unterschiedlich Was das konkret eu:
tele, sollen ZWE1 typische Beispiele zeigen.

Das grundlegende theologische Ookumen des baptistischen „Bundes
Evangelisch-Freikirchlicher (‚egmeinden  &b 1st die „Rechenschait VO  3 lau:
ben  “ Einleitend e1 dort „Dieses aubensbekenntnIis 1st USdruc
und Zeugnis der Übereinstimmung der (‚emeinden 1M Glauben Als
Rechensc VO  3 Glauben sgl dieses Bekenntnis der semeindlichen Un
terweisung, der theologischen Besinnung und der Verantwortung des lau:
bens ach außen dienen.  “6 Der theologische lext sSschl1e mi1t dem Hın
wels, dass er In (Ost und West entgegengenommen wurde, 77( und den
(‚emeinden ZU £eDrauc empfohlen  “7 IST. Die „Empfehlung“ zeigt die
(G(Gemeindezentriertheit des „Bundes” aUtONOMEer Gemeinden, In dem alle
Entscheidungen jeder einzelnen Urtsgemeinde ufallen usgerechnet 1M
SCNNI „Glaube und Taufe  &b WT der lext 1n (Ost und West unterschied-:
lich, dass 1n einheitlicher lext sefunden werden Usste

Bund Ev--Freikirchlicher (‚emelinden in Deutschland K.d.Ö.R., Rechenschaft VO  Z Glauben,
asse 1995, 1, siehe: www.Dbaptisten.de/fileadmin/ bgs/media/dokumente/ Rechen-
schaft vom Glauben - Stand 3 .pdf (aufgerufen 27.08.2070)
Bund Ev--Freikirchlicher (‚emelinden in Deutschland K.d.Öö.R., Rechensc VO  Z Jau:
ben, asse 1995,
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nen wie die Nazarener und einige aus dem Kreis der Pfingstkirchen waren
damals in Deutschland noch nicht präsent oder hatten kaum zwischen-
kirchliche Kontakte. So konzentriert sich der Blick auf eine überschaubare
Anzahl.

a. Verschiedene Wege zueinander

Es war selbstverständlich, dass auch die in Deutschland klein gebliebe-
nen Kirchen jene durch politischen Zwang herbeigeführten Trennungen
nach der politischen Wiedervereinigung überwinden wollten. Gemeinsam
war allen, dass es sich in Ost und West um die gleiche Kirche handelte.
Das war ein Vorteil gegenüber der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD) im Westen und dem Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR
(BEK) im Osten, die ihre Gespräche für alle ihre Gliedkirchen unterschied-
licher konfessioneller Färbung führten. Weil die Formate ihrer kirchlichen
Gestalt sehr unterschiedlich sind, gab es für keine der Freikirchen ein Vor-
bild für die anstehenden Gesprächsprozesse. Jede musste ihren eigenen
Weg finden. Schließlich steht gerade die jeweilige kirchliche Gestalt in en-
ger Beziehung zu den theologischen und historisch gewordenen Selbstver-
ständnissen. Und die sind sehr unterschiedlich. Was das konkret bedeu-
tete, sollen zwei typische Beispiele zeigen.

Das grundlegende theologische Dokument des baptistischen „Bundes
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden“ ist die „Rechenschaft vom Glau-
ben“. Einleitend heißt es dort: „Dieses Glaubensbekenntnis ist Ausdruck
und Zeugnis der Übereinstimmung der Gemeinden im Glauben. (…) Als
Rechenschaft vom Glauben soll dieses Bekenntnis der gemeindlichen Un-
terweisung, der theologischen Besinnung und der Verantwortung des Glau-
bens nach außen dienen.“6 Der theologische Text schließt mit dem Hin-
weis, dass er in Ost und West entgegengenommen wurde, „(…) und den
Gemeinden zum Gebrauch empfohlen“7 ist. Die „Empfehlung“ zeigt die
Gemeindezentriertheit des „Bundes“ autonomer Gemeinden, in dem alle
Entscheidungen jeder einzelnen Ortsgemeinde zufallen. Ausgerechnet im
Abschnitt „Glaube und Taufe“ war der Text in Ost und West unterschied-
lich, so dass ein einheitlicher Text gefunden werden musste.

6 Bund Ev.-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R., Rechenschaft vom Glauben,
Kassel 1995, 1, siehe: www.baptisten.de/fileadmin/bgs/media/dokumente/Rechen-
schaft_vom_Glauben_-_Stand_31.05.2019.pdf (aufgerufen am 27.08.2020).

7 Bund Ev.-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R., Rechenschaft vom Glau-
ben, Kassel 1995, 16.



Afd (‚eradezu entigegengesetzt 1st die kırchenrechtliche Lage In der Van-
gelisch-methodistischen Kıirche (EmK) Die Urganisation VOTN „Jährlichen
Konferenzen  &b und „Zentralkonferenzen“ 1st die Aufgabe der verfassungge-
benden (Generalkonferenz der weltweiten eEm  R Die Jährlichen ONieren-
Ze1 Sind die grundlegenden kırchlichen Körperschaften. S1e Ve  en
Tur ihre Region alle personellen und Okonomischen Fragen Oft UuUrc A
meinsame regionale UOrdnungen, welche die gemeinsame Zentralkonferenz
wiederum 1M Rahmen der gesamtkirchlichen Verfassung beschließt. Urc
eren Entscheidungen wird die strukturell Einheit des weltweiten CON1-
exioNalen Kiırchenverbunds geordnet. Das bedeutet, die eltweit Oorganı-
Ssıerte Kıiırche 1st Uurc e1nNe gemeinsame, Tur alle verbindliche Verfassung
und UOrdnung auch organisatorisch e1nNe kEinheit.

Im rolgenden werden schlaglichtartig unterschiedliche Wege einzelner
Kırchen und (G(emeindebünde aufgezeigt.

Der baptistische Bund Evangelisch-Freikirchlicher (G(emeinden
(BEFG) Wiedervereinigung

Die Bundesleitungen des baptistisc gepragten Bundes Evangelisch-
Freikirchlicher (G(emeinden (Ost und West amen ul 1er Monate ach
der Öffnung der Mauer März 990 ihrer ersten gemeinsamen
Sitzung Die leilnnehmenden erklärten „ 1n den Jahren der ren-
NUuNng WT notwendig, den Auftrag Jesu Christi In ZWE1 Bunden eru
len Wır bezeugen aber, auch In diesen Jahren die kEinheit In Jesus
T1SLUS lebendig seblieben 1St. Diese Einheit soll Jjetzt wieder 1n e1inem
Bund ihren sichtharen USdruc finden.  “8 Die gemeinsame Inıtiative bel1i
der Bundesleitungen wurde VOTN den Bundesratstagungen (Ost und West
aufgegriffen. Die en nacheinander VO  3 DIs Ma [01078 1n Berlin:
Weißensee und VO  3 DIs 25 Mal 1n Münster  estfalen aran
nanmen verfassungsgemäß die Abgeordneten er (emeinden teil; außer-
dem Abgesandte kirchlicher Institutionen Dort wurden die Weichen A
stellt, 1M Mal 991 In Siegen den VOTN beiden Bundesräten aNSCNOM-

„Vereinigungsvertrag” sgemeinsam In ra Damıiıt
die Ormale Einheit des „Bundes Evangelisch-Freikirchlicher (‚emeinden 1n
Deutschland”, dem dieser /Zeit 580 (‚emeinden sehörten, wiederher-

UTrich Materne  unfer Balders (Hg  S_ Frleht in der DDR etrichte AUS dem Bund
Evangelisch-Freikirchlicher (Gemeinden, Wuppertal/ Kassel 1995, 404
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Geradezu entgegengesetzt ist die kirchenrechtliche Lage in der Evan-
gelisch-methodistischen Kirche (EmK). Die Organisation von „Jährlichen
Konferenzen“ und „Zentralkonferenzen“ ist die Aufgabe der verfassungge-
benden Generalkonferenz der weltweiten EmK. Die Jährlichen Konferen-
zen sind die grundlegenden kirchlichen Körperschaften. Sie verantworten
für ihre Region alle personellen und ökonomischen Fragen oft durch ge-
meinsame regionale Ordnungen, welche die gemeinsame Zentralkonferenz
wiederum im Rahmen der gesamtkirchlichen Verfassung beschließt. Durch
deren Entscheidungen wird die strukturelle Einheit des weltweiten conn-
exionalen Kirchenverbunds geordnet. Das bedeutet, die weltweit organi-
sierte Kirche ist durch eine gemeinsame, für alle verbindliche Verfassung
und Ordnung auch organisatorisch eine Einheit.

Im Folgenden werden schlaglichtartig unterschiedliche Wege einzelner
Kirchen und Gemeindebünde aufgezeigt.

b. Der baptistische Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden
(BEFG): Wiedervereinigung

Die Bundesleitungen des baptistisch geprägten Bundes Evangelisch-
Freikirchlicher Gemeinden Ost und West kamen gut vier Monate nach
der Öffnung der Mauer am 21. März 1990 zu ihrer ersten gemeinsamen
Sitzung zusammen. Die Teilnehmenden erklärten: „In den Jahren der Tren-
nung war es notwendig, den Auftrag Jesu Christi in zwei Bünden zu erfül-
len. Wir bezeugen aber, daß auch in diesen Jahren die Einheit in Jesus
Christus lebendig geblieben ist. Diese Einheit soll jetzt wieder in einem
Bund ihren sichtbaren Ausdruck finden.“8 Die gemeinsame Initiative bei-
der Bundesleitungen wurde von den Bundesratstagungen Ost und West
aufgegriffen. Die fanden nacheinander vom 9. bis 13. Mai 1990 in Berlin-
Weißensee und vom 23. bis 25. Mai in Münster/Westfalen statt. Daran
nahmen verfassungsgemäß die Abgeordneten aller Gemeinden teil; außer-
dem Abgesandte kirchlicher Institutionen. Dort wurden die Weichen ge-
stellt, um im Mai 1991 in Siegen den von beiden Bundesräten angenom-
menen „Vereinigungsvertrag“ gemeinsam in Kraft zu setzen. Damit war
die formale Einheit des „Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in
Deutschland“, zu dem zu dieser Zeit 580 Gemeinden gehörten, wiederher-

8 Ulrich Materne/Günter Balders u.a. (Hg.): Erlebt in der DDR. Berichte aus dem Bund
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden, Wuppertal/Kassel 1995, 404.



gestellt. Urc die Entscheidungsebene des Bundesrates als „Ooberstes Or 475
san  &b des Bundes WaTreln alle (G(emeinden den Entscheidungen beteiligt.

Damıit WT die 1M SCNIUSS die 968 verkundete soz1lalistische Ver-
fassung der DDR TZWUNgENE JTeilung VOTN 969 überwunden Bereits

Mal 991 eendele das ach der JTeilung eingerichtete Iheologische
Seminar 1n Buckow (  ärkische Schweiz SEINE Tätigkeit. Die theologische
Ausbildung Tand wieder sgemeinsam zunächst 1M Iheologischen Seminar In
Hamburge das bald ach VOT den oren Berlins verlegt wurde

Die Neuordnung des Bundes erfolgte 1n einem höchst demokratischen
Prozess, WIE dem esen des Baptismus entspricht: die Abgeordneten
AUS allen (‚emeinden und die Vertreter der verschiedenen UOrgane haben In
e1ner die (‚emeinschaft vertretenden Breite den „Vereinigungsver-
trag  &b beraten und beschlossen Was 1M Mal 991 1n Siegen abgeschlossen
wurde, WT 1n geistlich geiragener Tormal-rechtlicher Vorgang

Der Bund reier evangelischer (G(emeinden (BFeG}) Anschluss

Im September 950 hat sich bereits 1n eigenständiger „Bund lreler
evangelischer (‚emeinden 1n der &b organisiert.9 Hartmut eye 1nNier-
pretier diese Entscheidung. Er chrieb ES 9y  1e auch den Freien e_
1schen (‚emeinden 1n der DDR keine andere VWahl, als e1nen Jjuristisch
selbständigen Bund bilden, der ETW 40 Urtsgemeinden und Stationen
mi1t rund 400 Mitgliedern zänlte

Februar 990 schlugen die Bundesleitungen (Ost und West den
Mitgliedern ihrer Vertretungsversammlungen, den Bundestagen, VOT, e1nNe
Wiederzusammenführung eiInNnem gemeinsamen Bund beschließen
Die 71 autonOomMen Urtsgemeinden, die ach dem GrundverständnIis des
Independentismus alle 1n eigenes Entscheidungsrecht aben, wurden A
eten, DIs e1ner (Oktober 990 sgeplanten Zusammenkunft, e1nen
schriftlichen rag ZU Beitritt 1n den westlichen Bund tellen Die DC
Me1insame Zustimmung WT die Grundlage Tur e1nen entsprechenden „GLo
antrag” Tur ihren „Beitritt 1n den \westdeutschen| Bund Freier evangeli-
scher (‚egmeinden 1n Deutschland“ ach dem Beschluss der Auflnahme der
DR-Gemeinden aufT e1ner Sondertagung Dezember [01078 erfolgte

Vel. Lofhar Beaupain: ine Freikirche SUC ihren Weg Der Bund Freier evangelischer
(‚emelinden in der DDR, upperta 2001

10 Vegl Hartmuft eyve. Evangelisc. und Irel. (‚eschichte des Bundes Freier evangelischer (je
meinden in Deutschland, ıtten 2013, 156
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gestellt. Durch die Entscheidungsebene des Bundesrates als „oberstes Or-
gan“ des Bundes waren alle Gemeinden an den Entscheidungen beteiligt. 

Damit war die im Anschluss an die 1968 verkündete sozialistische Ver-
fassung der DDR erzwungene Teilung von 1969 überwunden. Bereits am
24. Mai 1991 beendete das nach der Teilung eingerichtete Theologische
Seminar in Buckow (Märkische Schweiz) seine Tätigkeit. Die theologische
Ausbildung fand wieder gemeinsam zunächst im Theologischen Seminar in
Hamburg statt, das bald nach Elstal vor den Toren Berlins verlegt wurde. 

Die Neuordnung des Bundes erfolgte in einem höchst demokratischen
Prozess, wie er dem Wesen des Baptismus entspricht: die Abgeordneten
aus allen Gemeinden und die Vertreter der verschiedenen Organe haben in
einer die ganze Gemeinschaft vertretenden Breite den „Vereinigungsver-
trag“ beraten und beschlossen. Was im Mai 1991 in Siegen abgeschlossen
wurde, war ein geistlich getragener formal-rechtlicher Vorgang.

c. Der Bund Freier evangelischer Gemeinden (BFeG): Anschluss

Im September 1950 hat sich bereits ein eigenständiger „Bund freier
evangelischer Gemeinden in der DDR“ organisiert.9 Hartmut Weyel inter-
pretiert diese Entscheidung. Er schrieb: Es „blieb auch den Freien evange-
lischen Gemeinden in der DDR keine andere Wahl, als einen juristisch
selbständigen Bund zu bilden, der etwa 40 Ortsgemeinden und Stationen
mit rund 1.400 Mitgliedern zählte“.10

Am 3. Februar 1990 schlugen die Bundesleitungen Ost und West den
Mitgliedern ihrer Vertretungsversammlungen, den Bundestagen, vor, eine
Wiederzusammenführung zu einem gemeinsamen Bund zu beschließen.
Die 21 autonomen Ortsgemeinden, die nach dem Grundverständnis des
Independentismus alle ein eigenes Entscheidungsrecht haben, wurden ge-
beten, bis zu einer am 13. Oktober 1990 geplanten Zusammenkunft, einen
schriftlichen Antrag zum Beitritt in den westlichen Bund zu stellen. Die ge-
meinsame Zustimmung war die Grundlage für einen entsprechenden „Glo-
balantrag“ für ihren „Beitritt in den [westdeutschen] Bund Freier evangeli-
scher Gemeinden in Deutschland“. Nach dem Beschluss der Aufnahme der
DDR-Gemeinden auf einer Sondertagung am 8. Dezember 1990 erfolgte

9 Vgl. Lothar Beaupain: Eine Freikirche sucht ihren Weg. Der Bund Freier evangelischer
Gemeinden in der DDR, Wuppertal 2001.

10 Vgl Hartmut Weyel: Evangelisch und frei. Geschichte des Bundes Freier evangelischer Ge-
meinden in Deutschland, Witten 2013, 156.



A 76 e1nNe OC späater die uflösung des (Ost-Bundes und der Uurc ihn InNnNer-
halb der DDR aufgenommenen Verbindungen.

Der DDR-Bund SEINEe Eigenständigkeit, SEINEe Bereitsc und
ennel den besonderen Umständen auch darın ausgedrückt, dass

sich der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen  st AGCK) als vol
les itglie angeschlossen ES hat Irritationen ausgelöst, dass die
westdeutsche Bundesleitung 1n der Zusammenführung beider eitsge-
meinschalten Christlicher Kirchen (Ost und West diesen Status nicht WEe1-
tergeführt hat, Ondern ihn aufT die 1M Westen 948 begonnene „Castmit-
sliedschaft” zurückstulfte. Das WT INSO erstaunlicher, als der vormalige
westdeutsche Präses 1M Zusammenhang gemeinsamer Aktionen VOTN Allı

und ACK sich 1n e1ner ACK-Mitgliederversammlung vehement Tur A
meinsame cnNrıtte eingesetzt hat. Der 1C aufT den Vorgang der Rückstu
fung zeigt, WIE die Bundesgemeinschaft In der DDR sich VOTN der historisch
sewachsenen, mi1t tarken Persönlichkeiten eseizien /Zentrale 1n Wiıtten
abgekoppelt und eigenständig entwickelt hatte. *'

Evangelisch-methodistische Kirche eorganisation

ereoLype Sprachbildungen sind OTft iırreführend EINn eispie. 1st die üb:
iıch gewordene Formel VO  3 „rall der Mauer  &b Diese Dassıve Beschreibung
des November 089 verkennt das höchst aktıve Handeln vieler Menschen
In Zanlreichen tadten des Landes, besonders den Mut der Leipziger.

Ahnlich trifft der Begriff „Wiedervereinigung” den Prozess 1 der EmK
nicht Kirchenrechtlich die mMK-Konferenzen In der
DDR und 1 der ununterbrochen integrierte Zweige der Weltkirche S1e
lehbten einer gemeinsamen Verfassung, die TUr die (‚egmeinden In In
dien, In Angola, auch 1 Ungarn, Oolen und den USAÄA uneingeschränkt gültig
WAar. Die Irennung In Deutschland, die 9068 aul Veranlassung des DDR-
Staates erfolgte, hat die Beziehungen ZWAT verändert, aher nicht eendet.
Auf beiden Selten der Mauer galt die leiche sich AUS der Verfassung CTSE-
ende Kirchenordnung. Bis 9067/ konnte Bischof Wunderlich AUS Wegst:
deutschlanı die UISIC über den DDR- Teil der Kirche auch Urc die Lel

Vgl azu die freimütigen ÄAußerungen In: Johannes Schmidt. Herr, wohin sollen WIr DE
hen? VWeilmarer epubli. „Drittes Reich“ DDR: Lebenserinnerungen des letzten Bun:
desvorstehers der Freien evangelischen (‚emelinden in der DDR, ıtten 2008, 256-261

12 Verfassungsänderungen sind Immer weltweilit alle Ordinierten Pastorinnen und Pastoren
und alle (‚emelinden urc ihre Laiendelegierten den jJahrlic. agenden Konferenzen
beteiligt, Sanz gleich welchen Staatsverfassungen C1E uch en
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eine Woche später die Auflösung des Ost-Bundes und der durch ihn inner-
halb der DDR aufgenommenen Verbindungen.

Der DDR-Bund hatte seine Eigenständigkeit, seine Bereitschaft und 
Offenheit unter den besonderen Umständen auch darin ausgedrückt, dass
er sich der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen/Ost (AGCK) als vol-
les Mitglied angeschlossen hatte. Es hat Irritationen ausgelöst, dass die
westdeutsche Bundesleitung in der Zusammenführung beider Arbeitsge-
meinschaften Christlicher Kirchen Ost und West diesen Status nicht wei-
tergeführt hat, sondern ihn auf die im Westen 1948 begonnene „Gastmit-
gliedschaft“ zurückstufte. Das war umso erstaunlicher, als der vormalige
westdeutsche Präses im Zusammenhang gemeinsamer Aktionen von Alli-
anz und ACK sich in einer ACK-Mitgliederversammlung vehement für ge-
meinsame Schritte eingesetzt hat. Der Blick auf den Vorgang der Rückstu-
fung zeigt, wie die Bundesgemeinschaft in der DDR sich von der historisch
gewachsenen, mit starken Persönlichkeiten besetzten Zentrale in Witten
abgekoppelt und eigenständig entwickelt hatte.11

d. Evangelisch-methodistische Kirche (EmK): Reorganisation

Stereotype Sprachbildungen sind oft irreführend. Ein Beispiel ist die üb-
lich gewordene Formel vom „Fall der Mauer“. Diese passive Beschreibung
des 9. November 1989 verkennt das höchst aktive Handeln vieler Menschen
in zahlreichen Städten des Landes, besonders den Mut der Leipziger. 

Ähnlich trifft der Begriff „Wiedervereinigung“ den Prozess in der EmK
nicht genau genug. Kirchenrechtlich waren die EmK-Konferenzen in der
DDR und in der BRD ununterbrochen integrierte Zweige der Weltkirche. Sie
lebten unter einer gemeinsamen Verfassung, die für die Gemeinden in In-
dien, in Angola, auch in Ungarn, Polen und den USA uneingeschränkt gültig
war.12 Die Trennung in Deutschland, die 1968 auf Veranlassung des DDR-
Staates erfolgte, hat die Beziehungen zwar verändert, aber nicht beendet.
Auf beiden Seiten der Mauer galt die gleiche sich aus der Verfassung erge-
bende Kirchenordnung. Bis 1967 konnte Bischof Wunderlich aus West-
deutschland die Aufsicht über den DDR-Teil der Kirche auch durch die Lei-

11 Vgl. dazu die freimütigen Äußerungen in: Johannes Schmidt: Herr, wohin sollen wir ge-
hen? Weimarer Republik – „Drittes Reich“ – DDR: Lebenserinnerungen des letzten Bun-
desvorstehers der Freien evangelischen Gemeinden in der DDR, Witten 2008, 256–261.

12 An Verfassungsänderungen sind immer weltweit alle ordinierten Pastorinnen und Pastoren
und alle Gemeinden durch ihre Laiendelegierten an den jährlich tagenden Konferenzen
beteiligt, ganz gleich unter welchen Staatsverfassungen sie auch leben.



LUNg der Jährlichen Konflerenzen wahrnehmen Das methodistische Aff
werk hat schon Irüh pastorale und gemeindliche Partnerschaften den
Pastoren organisliert, die his 0553 Tast alle In Frankfurt oder Keutlingen je
weils lerre studiert und einem Dach gelebt aben Die traditionel-
len Besuche den jJährlichen Konferenztagungen wurden 1 der DDR-/Zeit
fortgesetzt, auch AUS der Schweiz, AUS Österreich und den OÖstlichen ach
barländern 1963/19064 apben die 1SCNOTEe Ferdinand 5ige Zürich,
2-1  } und Friedrich Wunderlich (Frankfurt Main, -1  )
die Bildung e1INes „Europäaischen Rates Methodistischer Kirchen  &6 eingeleitet.
Ihm gehörten spater die methodistischen Kirchen zwischen innland,
Irland, Bulgarien und ortuga. Dieser Europäische Rat wurde mMiıt seinen
KOommissionen und seinen regelmäßigen Konsultationen und Spezilaltagun-
gen e1in wichtiges Instrument grenzüberschreitenden andelns, verbunden
M1t einem personalen Netzwerk HIis hıin einem kEuropäischen Jugendrat.
084 gelang N 3 e1in erstes europaweltes (‚emeindetreifen 1 politisch
neutralen Österreich durchzuführen Das Begegnungsstädtchen Hollabrunn
leg nicht we1lt VoNn den sozlialistisch regierten Nachbarstaaten entifernt Im
Aaulfe der re entwickelte sich 1 einem organischen Prozess e1ine eltere
wichtige ene deutschsprachige Leitungsgruppen trafen sich regelmäßig 1
den neutralen Ländern Österreich und VOT em der chweiz

ES hatte sich als Konsequenz AUS dem internationalen Kirche-Sein EerTrWI1e-
Sen, dass die methodistischen Aktivitäten VOoNn Seiten der DDR-Regierung
nicht mehr als unerwünschte deutsch-deutsche Beziehungen, Tür die INan
die westdeutschen Kiırchen staatlich instrumentalisiert l1e angesehen WEeT-
den konnten S1e en als staatsunabhängige Kirche ihrerseits darauf VOeT-

zichtet, VO  3 linanziell gul ausgestatteten „Ministerium Tür gesamtdeutsche
Fragen“” Tür deren Interessen Unterstützung einzuwerben. “

Die conNnNexionNale Einheit, die alle etIiN0odıstien traditionell weltweit
miteinander verbindet, wurde nicht NUr Uurc persönliche Begegnung und
Besuche stabilisiert, Ondern auch Urc die Teilnahme Bildungsveran-
staltungen und Seminaren, Urc ( horfahrten VOoNn West-Berlin AUS und VOeT-
einzelt auch Urc gemeinsame Freizeiten ungarischen Balaton (Platten-
see).

Irotz der VO  Z aa TZWUNSCNHNEN organisatorischen Eigenständig
keit der Kıiırche 1M Geblet der DDR 1st die verfassungsmäßige WIEe die
kirchenrechtliche Finheit lebendig rhalten sgeblieben. Diese Vorausseft-
ZUNgEN WaTreln ZUSaAIMMENZSCNOMMLE mi1t den durchgehaltenen zwischen-
menschlichen Beziehungen Tur den Prozess der Keorganisation VOTN OC

13 Finzelheiten lınden sich In: 'efer Maser: DIie Kirchen in der DDR, NN Z2000, 100—-]
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tung der Jährlichen Konferenzen wahrnehmen. Das methodistische Hilfs-
werk hat schon früh pastorale und gemeindliche Partnerschaften unter den
Pastoren organisiert, die bis 1953 fast alle in Frankfurt oder Reutlingen je-
weils vier Jahre studiert und unter einem Dach gelebt haben. Die traditionel-
len Besuche an den jährlichen Konferenztagungen wurden in der DDR-Zeit
fortgesetzt, auch aus der Schweiz, aus Österreich und den östlichen Nach-
barländern. 1963/1964 haben die Bischöfe Ferdinand Sigg (Zürich,
1902‒1965) und Friedrich Wunderlich (Frankfurt am Main, 1896‒1990)
die Bildung eines „Europäischen Rates Methodistischer Kirchen“ eingeleitet.
Ihm gehörten später die methodistischen Kirchen zwischen Finnland, 
Irland, Bulgarien und Portugal an. Dieser Europäische Rat wurde mit seinen
Kommissionen und seinen regelmäßigen Konsultationen und Spezialtagun-
gen ein wichtiges Instrument grenzüberschreitenden Handelns, verbunden
mit einem personalen Netzwerk bis hin zu einem Europäischen Jugendrat.
1984 gelang es sogar, ein erstes europaweites Gemeindetreffen im politisch
neutralen Österreich durchzuführen. Das Begegnungsstädtchen Hollabrunn
liegt nicht weit von den sozialistisch regierten Nachbarstaaten entfernt. Im
Laufe der Jahre entwickelte sich in einem organischen Prozess eine weitere
wichtige Ebene: deutschsprachige Leitungsgruppen trafen sich regelmäßig in
den neutralen Ländern Österreich und vor allem der Schweiz. 

Es hatte sich als Konsequenz aus dem internationalen Kirche-Sein erwie-
sen, dass die methodistischen Aktivitäten von Seiten der DDR-Regierung
nicht mehr als unerwünschte deutsch-deutsche Beziehungen, für die man
die westdeutschen Kirchen staatlich instrumentalisiert hielt, angesehen wer-
den konnten. Sie haben als staatsunabhängige Kirche ihrerseits darauf ver-
zichtet, vom finanziell gut ausgestatteten „Ministerium für gesamtdeutsche
Fragen“ für deren Interessen Unterstützung einzuwerben.13

Die connexionale Einheit, die alle Methodisten traditionell weltweit
miteinander verbindet, wurde nicht nur durch persönliche Begegnung und
Besuche stabilisiert, sondern auch durch die Teilnahme an Bildungsveran-
staltungen und Seminaren, durch Chorfahrten von West-Berlin aus und ver-
einzelt auch durch gemeinsame Freizeiten am ungarischen Balaton (Platten-
see). 

Trotz der vom Staat erzwungenen organisatorischen Eigenständig-
keit der Kirche im Gebiet der DDR ist die verfassungsmäßige wie die 
kirchenrechtliche Einheit lebendig erhalten geblieben. Diese Vorausset-
zungen waren zusammengenommen mit den durchgehaltenen zwischen-
menschlichen Beziehungen für den Prozess der Reorganisation von höchs-

13 Einzelheiten finden sich in: Peter Maser: Die Kirchen in der DDR, Bonn 2000, 100–104. 



478 ler Bedeutung. Die Bewertung der ach 089 möglich sgewordenen Ent:
wicklung als „Reorganisation“ beschreiben, ec sich selhbstverständ:
ıch nicht mi1t der r  rung der Gemeindeglieder, die den Demonstra-
t1onen teilgenommen aben, die Friedensgebete mitgestaltet, die
ewegten /Zeiten des MDruchs miterleht und vielleicht den „Runden
lischen  &b haben Für S1E als Teil der Gesellscha WT wichtiger:
Jetzt sab wieder Reisefreiheit, sefüllte äden, keine Besuche VOTN Ol
Funktionären mehr. S1e en e1nNe „Wiedervereinigung“ erkämpft und
sprühten VOTN Inıtlative und Hoffnung Tur Kırche und Gesellschaft,
WIE sich schon den rescner Ökumenischen Versammlungen zeigte.,
S1e WaTreln als Okumenische r  rung 1n einmaliger Höhepunkt Tur die
lTeilnehmer AUS den „kleinen Kirchen  “

Diese Spannung zwischen „Reorganisation“ und „Wiedervereinigung”
1M Sinne der Olffentilichen Sprachregelung, die Uurc die edien den Ge
meindegliedern vermittelt wurde, hat 1n der Irüuheren Mefthodistenkir-
che auch In der Beurteilung der Weimarer epublı egeben. Minderheits
kırchen MUusSsen ihre 1C die OTIeNüichNe Mehrheitsmeinung auch
In den gesellschaftspolitischen Fragen eigenständig denken und vsegehbe
nenfTalls den Tom der vorherrschenden Meinung chwimmen Die
sprachliche Diflferenz zwischen „Reorganisation“ und „Wiedervereini-
Sung  &b 1st 1n ON kreties eispiel.

Die europawelten Erfahrungen 1M methodistischen Beziehungsgeflecht
e1nNe sroße Tur die organisatorische Entwicklung ach 9089

Die durchgehaltenen vielschichtigen Kontakte haben sich stahbilisierend aufT
die Keorganisation der methodistischen Kırche ausgewirkt. S1e uUunhrten
einem 1M UucC  1C unkomplizierten und erfreulichen „Reorganisations-
prozess”, der sorgfältig und zielstrebig gestaltet wurde, auch WEln die Da-
ten UuUrc die auer festliegenden lermine der (Generalkonferenz 1n
anderes Bild vermitteln

Was Bischof Klaiber In seinem Te ZUr Einberufung der Ende Tast
40 thematisch arbeitenden KOommissionen Tur die Zentralkonferenz (ZK)
1M (Oktober 997 schrieb, sollte sich bestätigen. „ES wird sich nicht VeT-
meiden lassen”, sah der Bischof kommen, 9y WITr 1n den nhächsten ahren
manche ra und 1e] /Zeit Tur Organisatorische und strukturell Aufgaben
verwenden mussen Doch Ollten WITr uns und uNnserTrenNn Mitarbeitern 1n den
(‚emeinden iIMmMmer wieder euUllc machen, dies 1Ur efaße SINd, die
dem Auftrag In der Nachfolge Jesu dienen.  «14

14 Im Schreiben VOonNn Bischofer Klaiber die Beauftragten der Zentralkonferenzen und
der erke VO  Z Mal 190} J1e azu die Übersicht her die einzelnen Zuweisungen
(Personen und IThemen) 1ImM Zentralarchiv der FEmK in Keutlingen.
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14 Im Schreiben von Bischof Walter Klaiber an die Beauftragten der Zentralkonferenzen und
der Werke vom 28. Mai 1990. Siehe dazu die Übersicht über die einzelnen Zuweisungen
(Personen und Themen) im Zentralarchiv der EmK in Reutlingen.

ter Bedeutung. Die Bewertung der nach 1989 möglich gewordenen Ent-
wicklung als „Reorganisation“ zu beschreiben, deckt sich selbstverständ-
lich nicht mit der Erfahrung der Gemeindeglieder, die an den Demonstra-
tionen teilgenommen haben, die Friedensgebete mitgestaltet, die
bewegten Zeiten des Umbruchs miterlebt und vielleicht an den „Runden
Tischen“ gesessen haben. Für sie als Teil der Gesellschaft war wichtiger:
Jetzt gab es wieder Reisefreiheit, gefüllte Läden, keine Besuche von Polit-
Funktionären mehr. Sie haben eine „Wiedervereinigung“ erkämpft und
sprühten von neuer Initiative und Hoffnung für Kirche und Gesellschaft,
wie es sich schon an den Dresdner Ökumenischen Versammlungen zeigte.
Sie waren als ökumenische Erfahrung ein einmaliger Höhepunkt für die
Teilnehmer aus den „kleinen Kirchen“. 

Diese Spannung zwischen „Reorganisation“ und „Wiedervereinigung“
im Sinne der öffentlichen Sprachregelung, die durch die Medien den Ge-
meindegliedern vermittelt wurde, hat es in der früheren Methodistenkir-
che auch in der Beurteilung der Weimarer Republik gegeben. Minderheits-
kirchen müssen ihre Sicht gegen die öffentliche Mehrheitsmeinung auch
in den gesellschaftspolitischen Fragen eigenständig denken und gegebe-
nenfalls gegen den Strom der vorherrschenden Meinung schwimmen. Die
sprachliche Differenz zwischen „Reorganisation“ und „Wiedervereini-
gung“ ist ein konkretes Beispiel. 

Die europaweiten Erfahrungen im methodistischen Beziehungsgeflecht
waren eine große Hilfe für die organisatorische Entwicklung nach 1989.
Die durchgehaltenen vielschichtigen Kontakte haben sich stabilisierend auf
die Reorganisation der methodistischen Kirche ausgewirkt. Sie führten zu
einem im Rückblick unkomplizierten und erfreulichen „Reorganisations-
prozess“, der sorgfältig und zielstrebig gestaltet wurde, auch wenn die Da-
ten durch die dauerhaft festliegenden Termine der Generalkonferenz ein
anderes Bild vermitteln. 

Was Bischof Klaiber in seinem Brief zur Einberufung der am Ende fast
40 thematisch arbeitenden Kommissionen für die Zentralkonferenz (ZK)
im Oktober 1992 schrieb, sollte sich bestätigen. „Es wird sich nicht ver-
meiden lassen“, sah der Bischof kommen, „daß wir in den nächsten Jahren
manche Kräfte und viel Zeit für organisatorische und strukturelle Aufgaben
verwenden müssen. Doch sollten wir uns und unseren Mitarbeitern in den
Gemeinden immer wieder deutlich machen, daß dies nur Gefäße sind, die
dem Auftrag in der Nachfolge Jesu dienen.“14



Die einzelnen cnNrıtte Die Sitzung beider Kırchenvorstände AUS 47
(Ost und West Tand ach entsprechenden Vorarbeiten Mal
990 In ürnberg S1e lldete e1nNe gemeinsame Arbeitsgruppe miıt je
Ssieben Vertretern AUS West und (Ost Die Anzahl der Iheologen und Lalen
1e sich die aage Um der internationalen Weite willen, wurde dazu Jje
weils 1n Vertreter AUS Skandinavien und AUS Südeuropa eingeladen. Diese
„Arbeitsgruppe“ organıisierte den weltleren Verlaurf. In ihrer ersien Sitzung
Tormulierte die Arbeitsgruppe aufT der Basıs der BIis 1n erfolgten spra
chen e1nNe Beschlussvorlage Tur die 1n Deutschlan: bestehenden 1er Jäahrli
chen Konferenzen ” e1nNe 1M sten, drei 1M Westen /iel WT CS, e1nen
Tur die Konflerenzen beschlussfähigen sgleichlautenden Antragstext IOr
mulieren Im ern der 990  rag aufT Bildung e1ner gemeinsamen /Zen
tralkonferenz AUS den gegenwärtig 1er Jährlichen Konferenzen  &b
Deutschland Dieser wurde ach der Zustimmung März 991
sgeme1insam die verfassunggebende (G(eneralkonferenz gestellt, die dann
1M Ma 997 1n Louilsville/K Y (USA] Die ETW 800 (ener.  onTfe
renz-Delegierten AUS den verschiedenen Kontinenten STIMMTIeEeN diesem
rag ankbar und mi1t Freuden

aralle dem 1n LOouIlsville Beschluss liefen die Vorbere1l-
Lungen ZU SCNIUSS des Prozesses der Zusammenführung 1n e1ner MNeu

bildenden 771 Zentralkonferenz der EmK 1n Deutschland“ Die rechts
i1rksame Einheit wurde 1M (Oktober 997 In Berlin miıt dem Auflösungs-
beschluss und der Neukonstituierung hergestellt. Der Neustart unterschied
sich VOTN eiInNnem „Anschluss” (Ost West auch Uurc e1nen Neubeginn der
Zählung. Die hreite Vorbereitung Uurc die themenorientierten sleic  e_
eizten Gruppen AUS (Ost und West, die e1nNe rößere /Zahl VOTN astoren und
Pastorinnen und Lalen einbezog, WT e1nNe gute Voraussetzung Tur den re1-
bungslosen Verlauf der Zentralkonferenz 1n Berlin 1M Jahr 1992, der
zahlreiche internationale aste angereis Waren

WEe1 zukunfitsweisende Entscheidungen dieser Zentralkonferenz sollen
öch erwann seıin er Klaiber wurde als Bischof Tur den Bereich der

Zentralkonferenz ewählt. Der bisherige Bischof der 1Un aufgelö-
sten Zentralkonferenz der DDR Küdiger MIinor, wurde miıt seinen SOz1alis-
mus-Erfahrungen und seinen russischen Sprachkenntnissen 1n SESAML-
kıirchlichem Auftrag den VOTN der (G(eneralkonferenz MNeu eingerichteten
Bischofsstandor Oskau entsan

15 DIie „Jährliche Konferenz“ 1st die „grundlegende Körperschaft” nner des weltweliten
connexionalen Systems der methodistischen TC
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Die einzelnen Schritte: Die erste Sitzung beider Kirchenvorstände aus
Ost und West fand nach entsprechenden Vorarbeiten am 25./26. Mai
1990 in Nürnberg statt. Sie bildete eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit je
sieben Vertretern aus West und Ost. Die Anzahl der Theologen und Laien
hielt sich die Waage. Um der internationalen Weite willen, wurde dazu je-
weils ein Vertreter aus Skandinavien und aus Südeuropa eingeladen. Diese
„Arbeitsgruppe“ organisierte den weiteren Verlauf. In ihrer ersten Sitzung
formulierte die Arbeitsgruppe auf der Basis der bis dahin erfolgten Abspra-
chen eine Beschlussvorlage für die in Deutschland bestehenden vier Jährli-
chen Konferenzen15 – eine im Osten, drei im Westen. Ziel war es, einen
für die Konferenzen beschlussfähigen gleichlautenden Antragstext zu for-
mulieren. Im Kern war es der „Antrag auf Bildung einer gemeinsamen Zen-
tralkonferenz aus den gegenwärtig vier Jährlichen Konferenzen“ in
Deutschland. Dieser wurde nach der Zustimmung am 15./16. März 1991
gemeinsam an die verfassunggebende Generalkonferenz gestellt, die dann
im Mai 1992 in Louisville/KY (USA) tagte. Die etwa 800 Generalkonfe-
renz-Delegierten aus den verschiedenen Kontinenten stimmten diesem
Antrag dankbar und mit Freuden zu.

Parallel zu dem in Louisville erwarteten Beschluss liefen die Vorberei-
tungen zum Abschluss des Prozesses der Zusammenführung in einer neu
zu bildenden „1. Zentralkonferenz der EmK in Deutschland“. Die rechts-
wirksame Einheit wurde im Oktober 1992 in Berlin mit dem Auflösungs-
beschluss und der Neukonstituierung hergestellt. Der Neustart unterschied
sich von einem „Anschluss“ Ost an West auch durch einen Neubeginn der
Zählung. Die breite Vorbereitung durch die themenorientierten gleichbe-
setzten Gruppen aus Ost und West, die eine größere Zahl von Pastoren und
Pastorinnen und Laien einbezog, war eine gute Voraussetzung für den rei-
bungslosen Verlauf der Zentralkonferenz in Berlin im Jahr 1992, zu der
zahlreiche internationale Gäste angereist waren. 

Zwei zukunftsweisende Entscheidungen dieser Zentralkonferenz sollen
noch erwähnt sein. Walter Klaiber wurde als Bischof für den Bereich der
neuen Zentralkonferenz gewählt. Der bisherige Bischof der nun aufgelö-
sten Zentralkonferenz der DDR, Rüdiger Minor, wurde mit seinen Sozialis-
mus-Erfahrungen und seinen russischen Sprachkenntnissen in gesamt-
kirchlichem Auftrag an den von der Generalkonferenz neu eingerichteten
Bischofsstandort Moskau entsandt.

15 Die „Jährliche Konferenz“ ist die „grundlegende Körperschaft“ innerhalb des weltweiten
connexionalen Systems der methodistischen Kirche. 



480 DiIie Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche (/SELK)}
Lusammenschluss Urc. Qlr

097/7) schlossen sich In der drei Kirchen ZUr e[ißosfan
igen Evangelisch-Lutherischen Kirche SELK ZUSaIMMEN, die sich als
bekenntnistreue lutherische Kirchen ach der 181 staatlıch aufgezwunge-
ner Union und aufgrun VOTN AUS ihrer 1C bekenntiswidriger Lehren VOTN
den Landeskirchen abgespalten hatten. © Die Evangelisch-lutherische
Jutherische Kıirche 1n der DDR WT Uurc die staatlichen Verhältnisse A
hindert, diesen /Zusammenschluss mitzuvollziehen. Die Einheit In der KIr-
chengemeinschaft hat trotzdem bestanden ach der politischen en!
kam Fehruar 990 In Berlın ZUr gemeinsamen Sitzung beider
Kirchenleitungen. Ihr folgte 19 pri 990 die Sitzung e1ner Ge
meimnsamen KOmMmMIssioNn beider kırchenleitender (Gremien Alle cnNrıtte

vorbereitet Tur die eizte Sitzung der Generalsynode der altlutheri
schen Kirche, die In Klıtten (Oberlausitz und den zustimmenden Be
chluss ber e1nNe „Vereinbarung ZU Beitritt der Evangelisch-Lutherischen
(altlutherischen) Kıirche ZUT Selbständigen Evangelisch-lutherischen KIr-
che  &b Tasste Diesem 11mmte 1M Juli 991 die Kirchensynode der SELK 1n
Wiesbaden Der /Zusammenschluss beider Kırchen wurde In eiInNnem Bitt-
gottesdienst den eiligen (elst und die Erneuerung der Kıiırche 30
November 991 gefeiert, dem sich folgenden Tag In allen (‚emeinden
1n Testlicher (‚ottesdienst miıt e1ner gemeinsamen Gottesdienstordnung
anschloss

Heilsarmee Neustart Mülheimer vVerband. RArZIic / Mennoniten
Zurückführung

ere evangelische Minderheiten tanden ach 990 VOT Ballz
anderen Fragen. Die 1n der Ostzone/DDR verbotene „Meilsarmee“ ahm
ihren demütigen Dienst 1n den (Großstädten Dresden und Leipzig wieder
aufT

Der AUS der Pfingstbewegung entstandene damalige Mülheimer Ver-
band Freikirchlich-Evangelischer (G(emeinden wurde 951 LFrOTZ der A
meimnsamen Bemühungen VOTN Martın Niemöller (  - 1  } und Propst
Heıinrich Grüber 1891 -1975), am och Generalbevollmächtigter des

10 Vgl Konrad Jecker (Hg  S_ Kirche auf Testem Glaubensgrund, roß Vesingen Z2005, 158
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e. Die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche (SELK): 
Zusammenschluss durch Beitritt

1972 schlossen sich in der BRD drei autonome Kirchen zur Selbstän-
digen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) zusammen, die sich als
bekenntnistreue lutherische Kirchen nach der 1817 staatlich aufgezwunge-
ner Union und aufgrund von aus ihrer Sicht bekenntiswidriger Lehren von
den Landeskirchen abgespalten hatten.16 Die Evangelisch-lutherische (alt-
lutherische) Kirche in der DDR war durch die staatlichen Verhältnisse ge-
hindert, diesen Zusammenschluss mitzuvollziehen. Die Einheit in der Kir-
chengemeinschaft hat trotzdem bestanden. Nach der politischen Wende
kam es am 24. Februar 1990 in Berlin zur gemeinsamen Sitzung beider
Kirchenleitungen. Ihr folgte am 19. April 1990 die erste Sitzung einer Ge-
meinsamen Kommission beider kirchenleitender Gremien. Alle Schritte
waren vorbereitet für die letzte Sitzung der Generalsynode der altlutheri-
schen Kirche, die in Klitten (Oberlausitz) tagte und den zustimmenden Be-
schluss über eine „Vereinbarung zum Beitritt der Evangelisch-Lutherischen
(altlutherischen) Kirche zur Selbständigen Evangelisch-lutherischen Kir-
che“ fasste. Diesem stimmte im Juli 1991 die Kirchensynode der SELK in
Wiesbaden zu. Der Zusammenschluss beider Kirchen wurde in einem Bitt-
gottesdienst um den Heiligen Geist und die Erneuerung der Kirche am 30.
November 1991 gefeiert, dem sich am folgenden Tag in allen Gemeinden
ein festlicher Gottesdienst mit einer gemeinsamen Gottesdienstordnung
anschloss.

f. Heilsarmee: Neustart / Mülheimer Verband: Verzicht / Mennoniten:
Zurückführung

Andere evangelische Minderheiten standen nach 1989/1990 vor ganz
anderen Fragen. Die in der Ostzone/DDR verbotene „Heilsarmee“ nahm
ihren demütigen Dienst in den Großstädten Dresden und Leipzig wieder
auf. 

Der aus der Pfingstbewegung entstandene damalige Mülheimer Ver-
band – Freikirchlich-Evangelischer Gemeinden wurde 1951 trotz der ge-
meinsamen Bemühungen von Martin Niemöller (1892‒1984) und Propst
Heinrich Grüber (1891‒1975), damals noch Generalbevollmächtigter des

16 Vgl. Konrad Uecker (Hg.): Kirche auf festem Glaubensgrund, Groß Oesingen 2005, 158 f.



ates der EKD beli der Regierung der DDR, verboten. Die „Mülheimer“ In 487
der DDR schlossen sich anderen (‚emeinden Weil 089 keine Ge
meinden mehr gab, „gab esS auch nNichts vereinigen“, chrieh Präses
Ekkehart etter.

Die Mennoniten standen VOT e1ner äahnlichen Situation. Erst UuUrc den
Mauerbau VOTN 961 USstie sich 1M (Ostteil VOTN Berlın e1nNe „Mennoniten-
sgemeinde 1n der &b bilden Ihr schlossen sich die AUS den traditionsrei-
chen (‚‚egmeinden 1n West- und Ostpreußen vertriebenen Oder geflüchtete-
ten Mitglieder, die 1n der DDR eiınen Wohnort sefunden hatten, als
e1nNe Diaspora-Gemeinschaft Allerdings lieben 1Ur wenI1ge In der DDR
andere wanderten weilter 1n den Westen Ooder ach Ord. DZW. Sudamerika
Im Grunde e1nNe Wiedervereinigung aufT die Berliner (emeinde AUS
West: und Ostberlin begrenzt, der die BallZe DDR-Diaspora angehörte. N

Die Neuapostolische Kirche Zusammenführung

EiNn 1C SO] auch aufT die 1M Prozess der Okumenischen Öffnung be
Tlindliche Neuapostolische Kıirche sgeworfen werden Innerhalb der
DDR sab 1er rechtlich selbstständige Gebiletskirchen mi1t Verwaltungs-
Sıtzen 1n Berlin, Schwerin, Magdeburg und Taucha beli Leipzig hre Einheit

Uurc die Verbindung miıt dem zentralen Amltssitz des Stammapostels
1n /uürich und ständigen Kontakten er bletskirchen-Leiter egeben.
Die organisatorische Neuordnung wurde [01078 UuUrc den Stammaposte
eingeleitet, der Projekt- und Arbeitsgruppen beauftragte, die der NISCNEeI
dungsebene zuarbeiteten /iel CS, die weltweite Einheit wahren
und 1M Rahmen der regionalen Neuordnung e1nen en KONSsSeNs 1n den
(‚emeinden erreichen. Der SCNIUSS VOTN drei der vormals 1er Geblets
kırchen die Zweige 1n Norddeutschland und Hannover Tiel 1n die ase
e1Nes bereits eingeleiteten Verschlankungsprozesses.20 Er WT organisch
angelegt und wurde schrittweise mi1t dem Eintritt der bisherigen Ührungs-
persönlic  eit In den Ruhestand verbunden

Die bletet wieder e1nNe andere Form Tur ihre kıirchliche Neuord:
NUuNg. Einerseits handelt sich körperschaftlich eigenständige Ge

1/ Vel. ar Voffer: hundertbilanz 100 re Mülheimer Verband Freikirchlich:
kEvangelischer (Gemeinden, Bremen 2009, 208309

18 ar Voffer: He VO  Z Maı 2020 den Verfasser
19 Informationen Von ernnarı Ihiessen Mal 20020 Je ehentfalls: WWW.MeNnnON1-

en: (aufgerufen }
AÜ) Informationen VON Dr Manfreden Maı 20020
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Rates der EKD bei der Regierung der DDR, verboten.17 Die „Mülheimer“ in
der DDR schlossen sich anderen Gemeinden an. Weil es 1989 keine Ge-
meinden mehr gab, „gab es auch nichts zu vereinigen“, schrieb Präses 
Ekkehart Vetter.18

Die Mennoniten standen vor einer ähnlichen Situation. Erst durch den
Mauerbau von 1961 musste sich im Ostteil von Berlin eine „Mennoniten-
gemeinde in der DDR“ bilden. Ihr schlossen sich die aus den traditionsrei-
chen Gemeinden in West- und Ostpreußen vertriebenen oder geflüchtete-
ten Mitglieder, die in der DDR einen neuen Wohnort gefunden hatten, als
eine Diaspora-Gemeinschaft an. Allerdings blieben nur wenige in der DDR,
andere wanderten weiter in den Westen oder nach Nord- bzw. Südamerika.
Im Grunde war eine Wiedervereinigung auf die Berliner Gemeinde aus
West- und Ostberlin begrenzt, der die ganze DDR-Diaspora angehörte.19

g. Die Neuapostolische Kirche: Zusammenführung

Ein Blick soll auch auf die im Prozess der ökumenischen Öffnung be-
findliche Neuapostolische Kirche (NAK) geworfen werden. Innerhalb der
DDR gab es vier rechtlich selbstständige Gebietskirchen mit Verwaltungs-
sitzen in Berlin, Schwerin, Magdeburg und Taucha bei Leipzig. Ihre Einheit
war durch die Verbindung mit dem zentralen Amtssitz des Stammapostels
in Zürich und ständigen Kontakten aller Gebietskirchen-Leiter gegeben.
Die organisatorische Neuordnung wurde 1990 durch den Stammapostel
eingeleitet, der Projekt- und Arbeitsgruppen beauftragte, die der Entschei-
dungsebene zuarbeiteten. Ziel war es, die weltweite Einheit zu wahren
und im Rahmen der regionalen Neuordnung einen hohen Konsens in den
Gemeinden zu erreichen. Der Anschluss von drei der vormals vier Gebiets-
kirchen an die Zweige in Norddeutschland und Hannover fiel in die Phase
eines bereits eingeleiteten Verschlankungsprozesses.20 Er war organisch
angelegt und wurde schrittweise mit dem Eintritt der bisherigen Führungs-
persönlichkeit in den Ruhestand verbunden. 

Die NAK bietet wieder eine andere Form für ihre kirchliche Neuord-
nung. Einerseits handelt es sich um körperschaftlich eigenständige Ge-

17 Vgl. Ekkehart Vetter: Jahrhundertbilanz. 100 Jahre Mülheimer Verband Freikirchlich-
Evangelischer Gemeinden, Bremen 2009, 298–309.

18 Ekkehart Vetter: Brief vom 6. Mai 2020 an den Verfasser.
19 Informationen von Bernhard Thiessen am 6. Mai 2020. Siehe ebenfalls: www.mennoni-

ten-ddr.de (aufgerufen am 27.08.2020).
20 Informationen von Dr. Manfred Henke am 6. Mai 2020.



487 biletskirchen (die 1n der DDR jedoch keine vollgültige Anerkennung hat-
ten), anderseits bildet die e1nNe Kıirche mi1t weltweiten Strukturen Die
organisch 1n den geschichtlichen Prozess eingebettete Neuordnung bletet
das Bild e1ner VOTN starken Persönlichkeiten geleiteten Amtskirche und
zeigt, WIE das kırchenleitende Amt VOTN anglikanisch-hochkirchlichen Vor-
stellungen beeinflusst IST.

Realistisc. n die Zukunft Hicken Finheit n 1e  a
Das vielgestaltige Bild, die unterschiedlichen Wege und die ungleichen

kırchlichen Selbstverständnisse seben ungeplant 1n realistisches Bild ber
Möglichkeiten und (Grenzen e1ner zukünftigen sichtbaren Einheit der KIr-
che In keiner der ler 1Ur Uurz skizzierten Kirchen 1st die Einheitsfindung
VOTN 1989/1990 VOTN irgendeinem HinweIls aufT die Möglichkei Oder auch
1Ur wüunschenswerte Notwendigkeit e1ner größeren, Okumenischen EIN:
heit begleitet. Die denominationelle Engführung 1st 1n der uphorie jener
Monate verständlich Die unterschiedlichen S5äfl7e und Wege, die VOTN
den je eigenständigen theologischen Selbstverständnissen her bestimmt
» zeigen, WIE schwer und komplizier der Weg ZUr S1IC  ar estalte-
ten Einheit 1St.

ugleic sollen €1 die Okumenischen Prozesse und gegenseltigen
Hilfestellungen nicht außer cht gelassen werden Im November 991
wurden beli e1ner Mitgliederversammlung 1n Eisenach die Arbeitsgemein-
SC Christlicher Kirchen  st AGCK) und die Arbeitsgemeinsc  T
Christlicher Kirchen/ West (ACK] UuUrc die Annahme e1ner Satzung
wieder zusammengefi'ihrt.21 Über die Jahre der Irennung hatten die Okı
menischen Arbeitsgemeinschaften In (Ost und West durchgehend eschwil-
sterliche Verbindungen gehalten und epflegt. Bereits Anfang 990 wurde
die Zusammenführung aufT den verschiedenen Ebenen 1n die Wege geleitet.
Als herausfordern EerTrWIeSs sich, dass die Mitgliedschaften und der AStT-
West beziehungsweise Beobachterstatus (UOSt) der verschiedenen Kırchen
In den beiden Arbeitsgemeinschaften nicht deckungsgleich Waren SO WUT-
den ETW die Anträge aufT Gastmitgliedschaft der Siebenten- lags-Adventi-
sten und des Apostelamts Jesu Christi, die 1Ur 1n der GCK eweils den Be

Vgl ler und 1ImM Folgenden: Hans Vorster: Arbeitsgemeinschaft C hristlicher Kirchen
sammengeführt; In: ÖOkumenische Rundschau 1992)}, 2306-241; und arl Heinz
OIg ÖOkumene in Deutschlanı Von der ründung der ACK DIS ZUr (harta ()ecumenica
{  Ö-2  }, Öttingen 2015, 401
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bietskirchen (die in der DDR jedoch keine vollgültige Anerkennung hat-
ten), anderseits bildet die NAK eine Kirche mit weltweiten Strukturen. Die
organisch in den geschichtlichen Prozess eingebettete Neuordnung bietet
das Bild einer von starken Persönlichkeiten geleiteten Amtskirche und
zeigt, wie das kirchenleitende Amt von anglikanisch-hochkirchlichen Vor-
stellungen beeinflusst ist. 

3. Realistisch in die Zukunft blicken: Einheit in Vielfalt

Das vielgestaltige Bild, die unterschiedlichen Wege und die ungleichen
kirchlichen Selbstverständnisse geben ungeplant ein realistisches Bild über
Möglichkeiten und Grenzen einer zukünftigen sichtbaren Einheit der Kir-
che. In keiner der hier nur kurz skizzierten Kirchen ist die Einheitsfindung
von 1989/1990 von irgendeinem Hinweis auf die Möglichkeit oder auch
nur wünschenswerte Notwendigkeit einer größeren, ökumenischen Ein-
heit begleitet. Die denominationelle Engführung ist in der Euphorie jener
Monate verständlich. Die unterschiedlichen Ansätze und Wege, die von
den je eigenständigen theologischen Selbstverständnissen her bestimmt
waren, zeigen, wie schwer und kompliziert der Weg zur sichtbar gestalte-
ten Einheit ist.

Zugleich sollen dabei die ökumenischen Prozesse und gegenseitigen
Hilfestellungen nicht außer Acht gelassen werden. Im November 1991
wurden bei einer Mitgliederversammlung in Eisenach die Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen/Ost (AGCK) und die Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen/West (ACK) durch die Annahme einer neuen Satzung
wieder zusammengeführt.21 Über die Jahre der Trennung hatten die öku-
menischen Arbeitsgemeinschaften in Ost und West durchgehend geschwi-
sterliche Verbindungen gehalten und gepflegt. Bereits Anfang 1990 wurde
die Zusammenführung auf den verschiedenen Ebenen in die Wege geleitet.
Als herausfordernd erwies sich, dass die Mitgliedschaften und der Gast-
(West) beziehungsweise Beobachterstatus (Ost) der verschiedenen Kirchen
in den beiden Arbeitsgemeinschaften nicht deckungsgleich waren. So wur-
den etwa die Anträge auf Gastmitgliedschaft der Siebenten-Tags-Adventi-
sten und des Apostelamts Jesu Christi, die nur in der AGCK jeweils den Be-

21 Vgl. hier und im Folgenden: Hans Vorster: Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen zu-
sammengeführt; in: Ökumenische Rundschau 41 (1992), 238–241; und Karl Heinz
Voigt: Ökumene in Deutschland. Von der Gründung der ACK bis zur Charta Oecumenica
(1948–2001), Göttingen 2015, 401 f.



Obachterstatus innehatten, zunächst nicht aNgENOMMENN, während die en 483
sprechenden Anträge AUS den westlichen Kiırchen Annahme en uch
Mussien die unterschiedlichen rec  ichen Strukturen angepasst werden
Im esentlichen lldete die Satzung der ACK West), die gemeinsam
durchgesehen, und erganzt wurde, die Grundlage der Sat:
zung.“ Inhaltlıch wurde entschieden, die e1 konziliaren Prozess
Tur Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung Tortzuführen
Vor allem die VOTN der GCK mıiıtverantwortete Ökumenische Versammlung
1988/1989 In Dresden diesbezüglich zukunftsweisende, Okumen1-
sche Grundlagen formuliert.“ Die Mitgliederversammlung beauftragte die
Ökumenische Gentrale, diese mpulse aufzunehmen und Vorschläge ZUr
VWeiterarbeit formulieren.““ Die sanzheitlichen und wegweisenden
SaTt7e der Ökumenischen Versammlung In Dresden konnten jedoch 1n den
Folgejahren 1Ur bedingt weiterverfolgt werden und uUunhrten er aum
nNaC.  tigen Okumenischen Neuansätzen 1M vereinigten Deutschlan

ES wird realistisch se1n, die zukünftige Hoffnung aufT e1nNe „Einheit In
1elheit“ konzentrieren und Modelle erfinden, die das realisierbar
machen Wie we1lt WIr selhst nner uUuNSsSeTes Landes VOTN e1ner ber die
eigenen Kirchengrenzen hinausschauenden (emeinsamkeit entiern SINd,
zeigt abschließen auch 1n 1C aufT die „LOCCUumMer Erklärung  &b des Bun
des Evangelischer Kiırchen und der EKD AUS dem Jahr 90988 S1e haben
sgeme1insam erklär „VWIir wollen der evangelischen Christenheit In
Deutschland auch organisatorisch aNSCHMESSENE (Gestalt 1n e1ner Kıiırche A
ben.“25 Diese Formel INUSS ach am 40 ahren innerdeutscher Oku
IMenNe In den Arbeitsgemeinschaften Christlicher Kırchen och jeden eser
und jede Leserin iIrmueren /u e1ner realistischen Hofnung e1ner „Einheit
1n 1elfalt“ 1n der /ukunft sehört aufT dem Weg der Okumenischen eme1l1n-
SC auch 1n Vertrauen Schallender Respekt 1n Wort und Tat.

A Vel. Vorster, Arbeitsgemeinschaft C hristlicher tTchen zusammengeführt, A0
A Vel. Okumenische Versammlung Tür Gerechtigkeit, Frieden und ewahrung der chöp
X4

fung. Dresden Magdeburg Dresden: ine Dokumentation, Berlin 190(}
Vel. Vorster, Arbeitsgemeinschaft C hristlicher tTchen zusammengeführt, 240

A /itiert ach: Martin eckel. £esammelte Schriften. Staat, Kirche, eC Geschichte,
3, übingen 1997,

69 4/2020

483

ÖR 69 (4/2020)

obachterstatus innehatten, zunächst nicht angenommen, während die ent-
sprechenden Anträge aus den westlichen Kirchen Annahme fanden. Auch
mussten die unterschiedlichen rechtlichen Strukturen angepasst werden.
Im Wesentlichen bildete die Satzung der ACK (West), die gemeinsam
durchgesehen, erneuert und ergänzt wurde, die Grundlage der neuen Sat-
zung.22 Inhaltlich wurde entschieden, die Arbeit am konziliaren Prozess
für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung fortzuführen.
Vor allem die von der AGCK mitverantwortete Ökumenische Versammlung
1988/1989 in Dresden hatte diesbezüglich zukunftsweisende, ökumeni-
sche Grundlagen formuliert.23 Die Mitgliederversammlung beauftragte die
Ökumenische Centrale, diese Impulse aufzunehmen und Vorschläge zur
Weiterarbeit zu formulieren.24 Die ganzheitlichen und wegweisenden An-
sätze der Ökumenischen Versammlung in Dresden konnten jedoch in den
Folgejahren nur bedingt weiterverfolgt werden und führten daher kaum zu
nachhaltigen ökumenischen Neuansätzen im vereinigten Deutschland.

Es wird realistisch sein, die zukünftige Hoffnung auf eine „Einheit in
Vielheit“ zu konzentrieren und Modelle zu erfinden, die das realisierbar
machen. Wie weit wir selbst innerhalb unseres Landes von einer über die
eigenen Kirchengrenzen hinausschauenden Gemeinsamkeit entfernt sind,
zeigt abschließend auch ein Blick auf die „Loccumer Erklärung“ des Bun-
des Evangelischer Kirchen und der EKD aus dem Jahr 1988. Sie haben u. a.
gemeinsam erklärt: „Wir wollen der ganzen evangelischen Christenheit in
Deutschland auch organisatorisch angemessene Gestalt in einer Kirche ge-
ben.“25 Diese Formel muss nach damals 40 Jahren innerdeutscher Öku-
mene in den Arbeitsgemeinschaften Christlicher Kirchen noch jeden Leser
und jede Leserin irritieren. Zu einer realistischen Hoffnung einer „Einheit
in Vielfalt“ in der Zukunft gehört auf dem Weg der ökumenischen Gemein-
schaft auch ein Vertrauen schaffender Respekt in Wort und Tat.

22 Vgl. Vorster, Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen zusammengeführt, 239.
23 Vgl. Ökumenische Versammlung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöp-

fung. Dresden – Magdeburg – Dresden: Eine Dokumentation, Berlin 1990.
24 Vgl. Vorster, Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen zusammengeführt, 240.
25 Zitiert nach: Martin Heckel: Gesammelte Schriften. Staat, Kirche, Recht, Geschichte, Bd.

3, Tübingen 1997, 74.


